
September 2024 

Eltern-Info 

Liebe Eltern, 

für den Fall, dass Ihr Kind im Kindergartenjahr 2025/2026 (01.08.2025 bis 31.07.2026) in einer 
Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden soll, erhalten Sie die 
nachfolgenden Informationen.  

Andernfalls können Sie diese Info in der Papiertonne entsorgen und müssen nichts tun. 

 RECHTSANSPRUCH
Für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, besteht ein Rechtsanspruch auf frühkindliche 
Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Ab Vollendung des 
dritten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. 

Die Stadt Dülmen hat in den letzten Jahren die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege stark ausgebaut. Gleichzeitig ist gesichert, 
dass auch jedem Kind ab drei Jahren ein Platz in einer Kindertageseinrichtung angeboten wird. 

 ANMELDUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Im Kindergartenjahr 2025/2026 werden in fast allen Kindertageseinrichtungen Plätze für 
Zweijährige und für Kinder unter 2 Jahren angeboten. Eine Übersicht der Dülmener 
Kindertageseinrichtungen mit Anschriften, Telefonnummern und der Gruppenanzahl ist beigefügt. 

Neu ist die im Bau befindliche 6-Gruppen-Einrichtung am Leuster Weg 62. Der zukünftige Träger 
„Vestische Caritas-Kliniken GmbH“ (Kinderheilstätte) wird die neue Kindertageseinrichtung in einer 
Infoveranstaltung vorstellen. Anmeldungen sind bereits jetzt über „mykitaVM“ möglich. 

Ihr Kind soll zum 01.08.2025 oder ab einem späteren Zeitpunkt im Kindergartenjahr 2025/2026 in 
einer Kindertageseinrichtung betreut werden? 

Dann gilt Folgendes: Die Anmeldung für eine Dülmener Kindertageseinrichtung tätigen Sie 
bitte bis zum 6. Dezember 2024 über das Online-Anmeldeportal 
„mykitaVM“. Dieses erreichen Sie unter duelmen.mykitavm.de oder 
über den nebenstehenden QR-Code. 

 Wir empfehlen mindestens 3 Einrichtungen auszuwählen, damit Ihre 
Alternativwünsche – sofern eine Aufnahme in Ihrer 
Wunscheinrichtung ausnahmsweise nicht möglich sein sollte – 
möglichst gut berücksichtigt werden können. 
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! ACHTUNG ! Damit Ihr Kind verbindlich in einer Einrichtung angemeldet ist, 
müssen Sie nach der Online-Anmeldung einen Termin in Ihrer 
Wunscheinrichtung (Priorität 1) vereinbaren und diesen bis zum  
13. Dezember 2024 wahrgenommen haben. In diesem Termin 
erhalten Sie von der Einrichtung einen Vormerkungsbescheid (mit 
Datenschutzerklärung), welchen Sie unterschreiben müssen. Erst 
dann ist Ihr Kind verbindlich angemeldet.

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, eine Anmeldung über das 
Online-Portal zu tätigen, können Sie die Anmeldung bis zum  
6. Dezember 2024 direkt in Ihrer Wunscheinrichtung (Priorität 1) 
vornehmen. Die Wunscheinrichtung hat die Möglichkeit, Ihr Kind in 
weiteren von Ihnen gewünschten Einrichtungen anzumelden, so dass 
Sie nicht alle Einrichtungen, in denen Sie sich anmelden möchten, 
besuchen müssen.

! WICHTIG ! Auch wenn Ihr Kind erst im Laufe des Kindergartenjahres 2025/2026 
aufgenommen werden soll, muss die Anmeldung bis zum 6. Dezember 
2024 erfolgen.  

 ANMELDUNG IN DER KINDERTAGESPFLEGE

Der Sozialdienst kath. Frauen e.V. Dülmen (SkF) wurde von der Stadt Dülmen beauftragt, die 
Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege für das gesamte Stadtgebiet von Dülmen 
zu betreiben. Hier können sich Eltern unverbindlich über das Angebot der Kindertagespflege 
beraten lassen oder ihr Kind zur Vermittlung in ein Tagespflegeverhältnis anmelden. 

Ihr Kind soll zum 01.08.2025 oder ab einem späteren Zeitpunkt im Kindergartenjahr 2025/2026 in 
der Kindertagespflege betreut werden? 

Dann gilt Folgendes:  Bitte melden Sie Ihr Kind ebenfalls bis zum 6. Dezember 2024 über 
das Online-Anmeldeportal mykitaVM an und vereinbaren einen 
Termin mit der Beratungs- und Vermittlungsstelle für 
Kindertagespflege.  

  Das Anmeldeportal erreichen Sie unter duelmen.mykitavm.de oder 
über den nebenstehenden QR-Code. 

  Die Beratungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege vom 
Sozialdienst katholischer Frauen befindet sich am Kapellenweg 77 in 
48249 Dülmen und ist per Mail unter kindertagespflege@skf-
duelmen.de oder unter der Telefonnummer 02594/8934930 zu 
erreichen. 
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 BETREUUNGSZEIT

Es soll Ihr individueller Bedarf an Betreuung und der Bedarf Ihres Kindes an Förderung abgedeckt 
werden.  

Kindertageseinrichtungen
Zur Bedarfsdeckung stehen die 3 verschiedenen wöchentlichen Betreuungszeiten von 25 Stunden, 
35 Stunden und 45 Stunden zur Verfügung. 

Welche Angebote die jeweiligen Betreuungszeiten beinhalten, legen die Träger der 
Kindertageseinrichtungen fest. Zum Beispiel zu welchen Zeiten Ihr Kind die Einrichtung mit der 
Betreuungszeit besuchen kann. Sie sollten sich daher auf den Einrichtungsseiten in mykitaVM bzw. 
in den Einrichtungen informieren, mit welcher Betreuungszeit Ihre Bedarfe gedeckt werden 
können. Unabhängig davon kann Ihr Kind an besonderen Veranstaltungen am Nachmittag auch 
dann teilnehmen, wenn Sie 25 oder 35 Stunden Betreuungszeit gebucht haben und die 
Veranstaltung außerhalb Ihres gewählten Betreuungsrahmens liegen sollte.  

Die Festlegung der Betreuungszeit gilt grundsätzlich für das gesamte Kindergartenjahr. Der 
Wechsel des Betreuungsumfangs im laufenden Kindergartenjahr ist nur möglich, sofern ein 
besonderer Grund vorliegt und der Träger der Einrichtung und der Fachbereich Jugend und Familie 
der Stadt Dülmen dem Wechsel zustimmen. 

Da die Vergabe der Plätze mit 45 Stunden Betreuungszeit anhand von Kriterien erfolgt, muss bei 
der persönlichen Vorstellung in Ihrer Wunscheinrichtung eine Begründung für den Bedarf 
nachgewiesen werden. Hierzu muss das beigefügte Formular „Bedarfsanzeige für eine 45-Stunden-
Buchung“ ausgefüllt und gegebenenfalls mit einem entsprechenden Nachweis der Kita übergeben 
werden. Eine Überprüfung der Angaben kann durch die Kita und durch die Stadt Dülmen erfolgen. 

Kindertagespflege 
Die Betreuungszeit Ihres Kindes wird entsprechend dem Bedarf festgelegt. Bei einer Veränderung 

des Bedarfs wird die Betreuungszeit zeitnah angepasst. 

 ELTERNBEITRAG

Die Elternbeiträge sind einkommensabhängig gestaffelt. Außerdem wird die Höhe des 
Elternbeitrags durch die Betreuungszeit und das Alter des Kindes (unter 2 Jahren / ab 2 Jahren) 
bestimmt. Die derzeit gültigen Elternbeitragstabellen für Kindertageseinrichtungen und für die 
Kindertagespflege sind zu Ihrer Information beigefügt. 

Durch die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung werden zurzeit weniger als 10 % der 
Betriebskosten gedeckt. Die übrigen Betriebskosten werden durch im Kinderbildungsgesetz NRW 
(KiBiz) festgelegte Anteile des Trägers, des Landes und der Stadt Dülmen finanziert. Letztere 
erbringt darüber hinaus noch freiwillige Zuschüsse. 

Besuchen mehr als ein Kind einer Familie gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder, Kindertagespflege oder eine 
offene Ganztagsschule, so ist für das zweite und jedes weitere Kind ein um 75% ermäßigter Beitrag zu zahlen. 
Mehrlingskinder werden wie ein Kind gezählt. Ergeben sich unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag 
voll zu zahlen. Für Geschwisterkinder von beitragsfreien Kindern wird der um 75% ermäßigte Beitrag erhoben. 

Einkommen = Summe der positiven Einkünfte zuzüglich steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen; Elterngeld und Betreuungsgeld (bis mtl. 300 
Euro), Kindergeld, Kindergeldzuschlag und Baukindergeld bleiben unberücksichtigt; bei Beamten wird ein Aufschlag 
von 10% hinzugerechnet; Steuerlich anerkannte Kinderbetreuungskosten und Kinderfreibeträge ab dem zweiten Kind 
werden abgezogen. 
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 WIE GEHT’S WEITER? 

Die Vergabe der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege erfolgt im 
Rahmen von 3 Vergaberunden.  

Der Stichtag der ersten Vergaberunde für das Kindergartenjahr 2025/2026 ist Montag, 7. Januar 
2025. Nach diesem Termin werden die ersten Zusagen versandt.  

Sollten Sie nach der ersten Vergaberunde noch keine Rückmeldung erhalten haben, haben Sie bitte 
noch ein wenig Geduld; es folgen noch zwei weitere Vergaberunden in denen Plätze für die 
Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflege vergeben werden.  

Sobald Sie eine Zusage für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bzw. für die 
Kindertagespflege bekommen haben, müssen Sie bis zum unten aufgeführten jeweiligen „Stichtag 
für Rückmeldung Eltern“ der Kindertageseinrichtung bzw. der Vermittlungs- und Beratungsstelle 
für Kindertagespflege (SKF) eine Rückmeldung geben, ob der Platz angenommen wird.  

Die genauen Termine für die kommenden Vergaberunden entnehmen Sie bitte der nachfolgenden 
Übersicht: 

Platzvermittlung Stichtag 
Stichtag für Rückmeldung 

Eltern bis zum 

1. Vergaberunde Dienstag, 07.01.2025 Montag, 13.01.2025 

2. Vergaberunde Dienstag, 14.01.2025 Montag, 20.01.2025 

3. Vergaberunde Dienstag, 21.01.2025 Montag, 27.01.2025 

Bitte sehen Sie innerhalb dieses Zeitraumes von Rückfragen in den Kindertageseinrichtungen ab. 

Noch offene Fragen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Kindertageseinrichtungen und die Vermittlungs- und Beratungsstelle für Kindertagespflege. 
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Elternbeitragstabelle für Kindertageseinrichtungen
(gültig ab 01.08.2024) 

Einkommen Kinder unter 2 Jahren Kinder ab 2 Jahren 

Stufe bis Euro 25 Std. 35 Std. 45 Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. 

1 24.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 26.000 59,70 79,59 119,42 37,31 49,76 74,63

3 28.000 68,49 91,31 136,95 42,80 57,08 85,58

4 30.000 77,26 103,02 154,54 48,29 64,36 96,59

5 32.000 86,03 114,67 172,05 53,78 71,69 107,53

6 34.000 94,80 126,43 189,62 59,25 78,99 118,51

7 36.000 103,58 138,12 207,18 64,77 86,32 129,49

8 38.000 114,12 152,15 228,23 71,31 95,10 142,63

9 40.000 124,68 166,22 249,31 77,93 103,88 155,83

10 42.000 135,19 180,26 270,39 84,51 112,67 168,97

11 44.000 145,71 194,28 291,43 91,05 121,43 182,15

12 46.000 156,27 208,34 312,54 97,69 130,23 195,33

13 48.000 166,78 222,38 333,59 104,24 139,56 208,50

14 50.000 179,94 239,98 359,94 112,48 149,96 224,97

15 52.000 193,14 257,51 386,25 120,70 160,96 241,39

16 54.000 206,28 275,06 412,60 128,94 171,89 257,86

17 56.000 219,46 292,61 438,92 137,17 182,78 274,33

18 58.000 229,74 306,32 456,37 145,38 193,86 290,79

19 60.000 239,64 319,52 472,88 153,63 204,83 307,24

20 62.000 251,79 335,59 493,49 163,51 218,00 326,98

21 64.000 263,53 351,35 513,01 173,39 231,18 346,75

22 66.000 274,88 366,52 531,46 183,25 244,33 366,52

23 68.000 285,84 381,10 548,80 193,14 257,51 386,25

24 70.000 296,41 395,19 565,15 203,01 270,68 406,00

25 72.000 306,54 408,73 580,39 212,86 283,84 425,80

26 74.000 316,71 422,78 596,09 223,30 297,72 446,58

27 76.000 327,23 437,59 610,83 233,76 311,63 467,45

28 78.000 336,95 449,25 624,47 244,15 325,53 488,32

29 80.000 346,24 461,63 637,06 254,61 339,43 509,15

30 85.000 355,09 473,48 648,66 265,00 353,33 530,02

31 90.000 364,29 485,71 660,55 275,97 367,96 551,95

32 100.000 373,03 497,37 671,46 286,94 382,60 573,90

33 120.000 381,35 508,47 681,33 297,92 397,24 595,86

34 >120.000 389,21 518,95 690,20 308,91 411,87 617,77



Elternbeitragstabelle für Kindertagespflege
Kinder ab 2 Jahren 
(gültig ab 01.08.2024) 

Stufe bis Euro
0 - 5

Std

5,1 - 10 

Std 

10,1 - 

15 Std

15,1 - 

20 Std

20,1 - 

25 Std

25,1 - 

30 Std

30,1 - 

35 Std

35,1 - 

40 Std

40,1 - 

45 Std

über 45 

Std

1 24.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 26.000 16,05 19,77 24,99 30,97 37,31 43,64 49,76 62,19 74,63 82,86

3 28.000 18,40 22,68 28,67 35,52 42,80 50,08 57,08 71,34 85,58 95,02

4 30.000 20,77 25,60 32,35 40,09 48,29 56,49 64,36 80,48 96,59 107,19

5 32.000 23,14 28,49 36,02 44,63 53,78 62,91 71,69 89,61 107,53 119,36

6 34.000 25,47 31,40 39,70 49,18 59,25 69,31 78,99 98,74 118,51 131,55

7 36.000 27,85 34,33 43,40 53,75 64,77 75,76 86,32 107,92 129,49 143,73

8 38.000 30,67 37,80 47,79 59,22 71,31 83,43 95,10 118,88 142,63 158,35

9 40.000 33,51 41,32 52,22 64,67 77,93 91,16 103,88 129,85 155,83 172,98

10 42.000 36,33 44,78 56,62 70,13 84,51 98,84 112,67 140,83 168,97 187,58

11 44.000 38,57 48,27 61,01 75,58 91,05 106,55 121,43 151,79 182,15 202,18

12 46.000 42,00 51,78 65,46 81,06 97,69 114,30 130,23 162,78 195,33 216,81

13 48.000 44,82 55,25 69,83 86,54 104,24 121,97 138,99 173,74 208,50 231,42

14 50.000 48,38 59,62 75,36 93,36 112,48 131,60 149,96 187,47 224,97 249,71

15 52.000 51,89 63,98 80,88 100,20 120,70 141,24 160,96 201,20 241,39 267,94

16 54.000 55,45 68,33 86,38 107,01 128,94 150,86 171,89 214,87 257,86 286,24

17 54.000 58,96 72,71 91,91 113,86 137,17 160,48 182,90 228,61 274,33 304,51

18 58.000 62,53 77,06 97,42 120,68 145,38 170,10 193,86 242,34 290,79 322,78

19 60.000 66,04 81,40 102,94 127,51 153,63 179,74 204,83 253,98 307,24 341,03

20 62.000 70,34 86,66 109,55 135,71 163,51 191,30 218,00 270,31 326,98 362,95

21 64.000 74,55 91,90 116,15 143,89 173,39 202,86 231,18 284,34 346,75 384,88

22 66.000 78,81 97,11 122,76 152,10 183,25 214,40 244,33 300,54 366,52 406,82

23 68.000 83,04 102,36 129,39 160,29 193,14 225,96 257,51 314,17 386,25 428,76

24 70.000 87,29 107,59 136,02 168,48 203,01 237,52 270,68 327,52 406,00 450,67

25 72.000 91,52 112,81 142,61 176,69 212,86 249,06 283,84 343,43 425,80 472,64

26 74.000 96,02 118,33 149,61 185,33 223,30 261,27 297,72 360,27 446,58 495,71

27 76.000 100,52 123,89 156,61 194,01 233,76 273,73 311,63 373,97 467,45 518,87

28 78.000 104,97 129,40 163,58 202,64 244,15 285,65 325,53 390,64 488,32 542,01

29 80.000 109,47 134,94 170,58 211,31 254,61 297,86 339,43 403,94 509,15 565,16

30 85.000 113,96 140,46 177,57 219,95 265,00 310,08 353,33 416,91 530,02 588,29

31 90.000 118,67 146,26 184,90 229,07 275,97 322,88 367,96 434,18 551,95 612,66

32 100.000 123,38 152,08 192,25 238,16 286,94 335,72 382,60 447,65 573,90 637,04

33 120.000 128,10 157,91 199,61 247,27 297,92 348,56 397,24 464,77 595,86 661,42

34 >120.000 132,82 163,73 206,96 256,39 308,91 361,42 411,87 481,88 617,77 685,72

Einkommen Elternbeitrag bei durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungszeit



Elternbeitragstabelle für Kindertagespflege
Kinder unter 2 Jahren 
(gültig ab 01.08.2024) 

Stufe bis Euro
0 - 5

Std

5,1 - 10 

Std 

10,1 - 

15 Std

15,1 - 

20 Std

20,1 - 

25 Std

25,1 - 

30 Std

30,1 - 

35 Std

35,1 - 

40 Std

40,1 - 

45 Std

über 45 

Std

1 24.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 26.000 25,47 31,84 39,79 49,76 59,70 69,64 79,59 99,49 119,42 132,65

3 28.000 29,21 36,50 45,65 57,08 68,49 79,88 91,31 114,13 136,95 152,16

4 30.000 32,96 41,22 51,52 64,38 77,26 90,13 103,02 128,75 154,54 171,69

5 32.000 36,69 45,89 57,33 71,69 86,03 100,35 114,67 143,37 172,05 191,14

6 34.000 40,47 50,57 63,21 79,01 94,80 110,61 126,43 158,01 189,62 210,65

7 36.000 44,21 55,26 69,07 86,33 103,58 120,86 138,12 172,65 207,18 230,20

8 38.000 48,66 60,86 76,08 95,10 114,12 133,16 152,15 190,20 228,23 253,59

9 40.000 53,18 66,48 83,09 103,88 124,68 145,43 166,22 207,78 249,31 277,01

10 42.000 57,69 72,11 90,11 112,67 135,19 157,72 180,26 225,31 270,39 300,39

11 44.000 62,19 77,71 97,12 121,43 145,71 169,98 194,28 242,87 291,43 323,81

12 46.000 66,69 83,34 104,19 130,24 156,27 182,32 208,34 260,43 312,54 347,24

13 48.000 71,17 88,97 111,19 139,00 166,78 194,61 222,38 278,00 333,59 370,64

14 50.000 76,79 95,98 119,96 149,96 179,94 209,96 239,98 299,95 359,94 399,90

15 52.000 82,40 103,01 128,74 160,96 193,14 225,32 257,51 321,88 386,25 429,19

16 54.000 88,03 110,03 137,56 171,90 206,28 240,67 275,06 343,83 412,60 458,42

17 56.000 93,64 117,05 146,30 182,90 219,46 256,03 292,61 365,78 438,92 487,69

18 58.000 97,99 122,51 153,15 191,44 229,74 268,05 306,32 381,35 456,37 507,11

19 60.000 102,25 127,80 159,76 199,71 239,64 279,59 319,52 396,21 472,88 525,44

20 62.000 107,42 134,29 167,87 209,82 251,79 293,76 335,70 414,62 493,49 548,34

21 64.000 112,45 140,56 175,70 219,60 263,53 307,47 351,35 432,19 513,01 569,99

22 66.000 117,27 146,60 183,25 229,07 274,88 320,69 366,52 449,01 531,46 590,50

23 68.000 121,99 152,47 190,55 238,23 285,84 333,50 381,10 464,96 548,80 609,79

24 70.000 126,48 158,08 197,60 246,99 296,41 345,79 395,19 480,14 565,15 627,91

25 72.000 130,78 163,50 204,37 255,45 306,54 357,61 408,73 494,55 580,39 644,91

26 74.000 135,29 169,11 211,41 264,25 317,10 369,94 422,78 509,46 596,09 662,35

27 76.000 139,63 174,49 218,16 272,69 327,23 381,75 436,28 523,56 610,83 678,67

28 78.000 143,76 179,68 224,62 280,78 336,95 393,08 449,25 536,85 624,47 693,82

29 80.000 147,72 184,66 230,81 288,54 346,24 403,95 461,63 549,34 637,06 708,17

30 85.000 151,51 189,39 236,75 295,91 355,09 414,32 473,48 561,06 648,66 720,76

31 90.000 155,43 194,26 242,85 303,58 364,29 425,00 485,71 573,13 660,55 733,95

32 100.000 159,19 198,95 248,71 310,88 373,03 435,21 497,37 584,06 671,46 746,08

33 120.000 162,71 203,38 254,22 317,78 381,35 444,92 508,47 594,90 681,33 757,05

34 >120.000 166,04 207,56 259,45 324,33 389,21 454,09 518,95 604,57 690,20 766,87

Einkommen Elternbeitrag bei durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungszeit



ACHTUNG – WICHTIGE INFORMATIONEN: 

45-Stunden-Buchungen in Kindertageseinrichtungen 
Nachweis des Betreuungsbedarfs 

Sehr geehrte Eltern, 

der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Dülmen möchte auch zukünftig sicherstellen, dass 
Kindern ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen unterbreitet 
werden kann.  

Zur Bedarfsdeckung stehen die 3 verschiedenen wöchentlichen Betreuungszeiten von 25 Stunden, 
35 Stunden und 45 Stunden zur Verfügung. 

Welche Angebote die jeweiligen Betreuungszeiten beinhalten, legen die Träger der 
Kindertageseinrichtungen fest. Zum Beispiel zu welchen Zeiten Ihr Kind die Einrichtung mit der 
Betreuungszeit besuchen kann. Sie sollten sich daher auf den Einrichtungsseiten in mykitaVM bzw. 
in den Einrichtungen informieren, mit welcher Betreuungszeit Ihre Bedarfe gedeckt werden 
können. Unabhängig davon kann Ihr Kind an besonderen Veranstaltungen am Nachmittag auch 
dann teilnehmen, wenn Sie 25 oder 35 Stunden Betreuungszeit gebucht haben und die 
Veranstaltung außerhalb Ihres gewählten Betreuungsrahmens liegen sollte.  

Da die Vergabe der Plätze mit 45 Stunden Betreuungszeit anhand von Kriterien erfolgt, muss (im 
Falle der Buchung von 45 Stunden) bei der persönlichen Vorstellung in Ihrer Wunscheinrichtung 
eine Begründung für den Bedarf nachgewiesen werden. Hierzu muss das beigefügte Formular 
„Bedarfsanzeige für eine 45-Stunden-Buchung“ ausgefüllt und gegebenenfalls mit einem 
entsprechenden Nachweis der Kita übergeben werden. Eine Überprüfung der Angaben kann durch 
die Kita und durch die Stadt Dülmen erfolgen. 

Begründung für den Nachweis des Bedarfs für 45 Betreuungsstunden: 

Die Anzahl der Plätze mit 45 Wochenstunden Betreuungszeit ist aus mehreren Gründen begrenzt. 
Daher müssen die zur Verfügung stehenden Plätze an die Kinder vergeben werden, welche einen 
nachgewiesenen Bedarf haben. 

Die Platzkapazitäten für 45 Stunden Betreuungszeit sind insbesondere durch den steigenden 
Fachkräftemangel begrenzt. Die Kindertageseinrichtungen müssen entsprechend der 
Buchungszeiten Personalkapazitäten vorhalten, auch wenn die Betreuungszeiten faktisch nicht in 
Anspruch genommen werden. Da es immer häufiger schwierig ist, die erforderlichen Fachkräfte zu 
gewinnen, kann dieses zu Einschränkungen in der Betreuung für alle Kinder der Kita führen. Um 
das möglichst zu vermeiden, soll sichergestellt werden, dass nur die Kinder einen 45-Stunden-Platz 
erhalten, welche diesen auch tatsächlich benötigten. 

Ferner darf nach dem Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 33 Absatz 3) der Anteil von ab 
dreijährigen Kindern, welche 45 Betreuungsstunden buchen, jährlich um nicht mehr als 4 
Prozentpunkte steigen. Überschreitungen können vom Land nur in begründeten Einzelfällen 
zugelassen werden. Gegebenenfalls dienen hier die Nachweise zur Begründung der Bedarfe.  



Hinw eis: Die Angaben können von der Kindertageseinrichtung und der Stadt Dülmen auf Richtigkeit geprüft w erden.

Datum und Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Stadt Dülmen

Fachbereich Jugend und Familie

Abteilung Kindertagesbetreuung

Bedarfsanzeige für eine 45-Stunden-Buchung

Name, Vorname des Kindes Name der Kindertageseinrichtung

Alleinerziehend und Berufstätigkeit / Ausbildung / Schule / Studium
(siehe Bescheinigung)

Berufstätigkeit / Ausbildung / Schule / Studium beider Sorgeberechtigten
(siehe Bescheinigung)

Folgende andere Gründe: 
(gegebenenfalls bitte Nachweise beifügen)

Betreuungsbeginn (mit 45 Stunden)

Der Bedarf für einen Betreuungsumfang von 45 Wochenstunden ergibt sich aus 

folgendem Grund (bitte ankreuzen):

Personensorgeberechtigter 1

Adresse

Personensorgeberechtiger 2

Adresse (falls abweichend)





Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Uhrzeiten

von von von von von

Uhrzeiten

bis bis bis bis bis

Datum und Unterschrift des Arbeitgebers / Bildungsträgers

Stadt Dülmen

Fachbereich Jugend und Familie

Abteilung Kindertagesbetreuung

Bescheinigung vom Arbeitgeber / Bildungsträger

Name des Arbeitgebers / Bildungsträgers

Name, Vorname der beschäftigten bzw. teilnehmenden Person

Anmerkungen des Arbeitgebers / Bildungsträgers

Die oben genannte Person ist in unserem Betrieb beschäftigt bzw. nimmt in unserer 
Institution an einem Bildungsgang teil.

Die oben genannte Person hat eine Arbeitszeit / Ausbildungszeit / 
Bildungszeit von mindestens 30 Wochenstunden.

Die Arbeitszeit / Ausbildungszeit / Bildungszeit beträgt weniger als 30 

Wochenstunden und liegt in der Regel an den folgenden 

Wochentagen in den aufgeführten Zeiträumen:




